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Zusammenarbeit fiir das Btindnis und ftir die atiantisehe Partnerschaf t geschaffen,
und ich werde diesen Kurs mit der gleichen Zieistrebigkeit verfoigen wie Prasi-
dent Nixon.

Wir werden seibstverstândiich in Verbindung bleiben und soliten bald Gelegen-
heit fütr einen Meinungsaustausch f inden. Wir werden die Form der engen Rtickspra-
che und Zusammenarbeit fortsetzen, welche die aite Freundschaft zwischen unseren
V8ikern und unseren Regierungen gekennzeichnet hat.

Ich habe Aul3enxinister Kissinger gebeten, un Amt zu bleiben, um damit die Kon-
tinuitât in der Ftihrung unserer AutSenpo1itik zu sichern. Er hat mein voiles Ver-
trauen und meine Untersttitzung.

Ihr sehr ergebener
Geraid R. Ford

Sehr verehrter Herr Prâsident Ford!
Ihr sehr wilikotnmener Brief hat sich mit meinen Gitickwtinschen zur tbernahme

Ihres neuen Axntes gekreuzt. Nichtsdestoweniger beeiie ich mich auszudriicken, wie
sehr mich der Ton und lInhait Ihres Briefes gefreut haben. Ihre Hafiichkeit, mir,
so baid nach Ihrer Einsetzung zu schreiben, und die 0f fenheit, mit der Sie mich
Ihrer Poiitik gegentiber Kanada und den anderen Lândern des Atiantisehen Btindnis-
ses versichern, spiegein gut die.Freundschaft und die bleibenden Werte in den
kanadisch-axnerikanischen Beziehungen wieder.

Ich m63chte Thnen auch sehr daftir danken, einen baidigen Meinungsaustausch an-
geregt zu haben. Ich habe immer gefunden, dafB soiche fortiaufend geftihrten Ge-
sprâche von unschâitzbarem Wert fütr die Erhaitung und Stârkung der Zusammenarbeit
zwischen unseren beiden Vbikern sind. Prâsident Nixon und ich haben aus diesem.
Grunde hâufig Kontakt aufgenommen.
Zum Schiug darf ich meine tUberzeugung aussprechen, ,dai3 unsere beiden Vâiker

einen in der Geschichte fiir Nachbarstaaten noch nie verzeichneten Grad der
Freundschaf t und der beiderseitigen Vorteile erreicht haben. Ich hege nicht den
geringsten Zweîfei, dafl unter Ihrer Ftihrung dieses Verhâitnis fortdauern und
sich intensivieren wird.

Ich sehe einer baldigen Begegnung mit Ihnen gemn entgegen.

Ihr sehr ergebener
Pierre Eiiiott Trudeau

Die Aufgaben des kanadischen General-Gouverneurs

Der kanadische Generai-Gouverneur wird vom regierenden britischen Monarchen
auf Empfehiung des kanadischen Ministerprâsidelten ernannt, um aile Funktionen
der Krone in Kanada zu erftiiilen. Die durchschnittiiche Amtszeit seit der Konf5de-

ration betrug jeweiis rund fü.nf Jabre.
Seit 1926 bat der Generai-Gouverneur ausschiie8iich ais Steilvertreter dei

britischen Krone in Kanada gewirkt. Seine Steiiung in bezug auf die staatiiche
Verwaitung in Kanada entspricht der Steiiung des britischen Monarchen zu der
Ftihrung der Staatsgeschâf te in Grogbritniel. Sein Status und seine Machtbefug-
nisse sind in dem British North America Act von 1867 und in der Urkunde "Gover-
nor Generai's Letters Patent" von 1947 niedergeiegt.

Zweifacher Pfiichtenkreis

Der Generai-Gouverneur bat verfassungsmâiBige und reprâsentative Aufgaben. Sei-
ne verfassungsmâI8igen Pfiichten sind jene nortuaien Funktionen, welche den Hand-
lungen der Regierung Rechtskraf t verleihen, augerdem die traditionelien Vorrech-
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